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Einleitung: 
Die Sache mit der Sachbeschädigung

Es gibt wohl kaum ein Delikt, das in der Öffentlichkeit – im wahrsten Sinne des 
Wortes – so sichtbar ist wie die Sachbeschädigung. Trotz dieser, zumindest auf den 
ersten Blick, auffallenden Häufigkeit des Delikts schlägt sich diese praktische Re
levanz nicht tatbestandsmäßig nieder. Ein Blick in das deutsche Strafgesetzbuch 
zeigt, dass die Sachbeschädigungstatbestände eher unübersichtlich, undifferenziert 
und im Deliktsgefüge zusammenhangslos aneinandergereiht erscheinen.1 So haben 
beispielsweise § 303a und § 303b StGB wenig mit einer wirklichen Sachbeschädi
gung gemeinsam – weshalb sie im Rahmen dieser Arbeit weitestgehend unberück
sichtigt bleiben –, § 304 StGB steht als eigener Tatbestand nicht nur zwischen § 303 
StGB und seinen Qualifikationstatbeständen, sondern ist mit seiner Aneinanderrei
hung an Tatobjekten auch schlicht unübersichtlich, und die § 305, § 305a I Nr. 1 
StGB umfassen lediglich eine überschaubare Anzahl an einschlägig infrastruktu
rellen Qualifikationstatobjekten, die die Strafbarkeitswirklichkeit nicht ansatzweise 
abbilden können. Abgesehen von dieser Unübersichtlichkeit und mangelnden 
Struktur für sich, wirft auch ein Vergleich mit anderen Eigentumsdelikten, die we
sentlich strukturierter und umfassender geregelt sind, wie der Diebstahl nach 
§§ 242–244a StGB, die Frage auf, wie sich die Sachbeschädigung im Laufe der 
Zeit entwickelt hat und warum sie heute so ausgestaltet ist, wie sie es ist.

Im Zusammenhang mit fehlenden Strafschärfungen stellt sich vor allem die 
Frage, wieso fremde Tiere, deren Schädigung zwar eine tatbestandsmäßige „Sach
beschädigung“ nach § 303 StGB darstellt,2 in ihrem Unwertgehalt und ihren Folgen 
– sowohl für das Tier selbst als auch den Eigentümer – aber deutlich über das 
Beschädigen oder Zerstören eines bloßen Gegenstands hinausgeht, die Strafbarkeit 
der ohnehin relativ gering strafbedrohten Sachbeschädigung nicht erhöht. Daneben 
kann sich jedoch auch bei anderen Tatobjekten, denen in heutigen Zeiten große 
Bedeutung zukommt, oder Tatmitteln und Begehungsweisen, wie sie bei anderen 
Delikten wesentlich umfangreicher strafschärfend wirken, gefragt werden, ob sie 
nicht sinnvolle Ergänzungen im Rahmen der Sachbeschädigungstatbestände dar
stellen können.

1 Vgl. LK-StGB/Goeckenjan, § 303 Rn. 11.
2 BayObLG, NJW 1992, 2306 (2307); Greven, Die Tierhaltung aus strafrechtlicher Sicht, 

68; Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, Strafrecht BT I, § 32 Rn. 17; LK-StGB/ 
Goeckenjan, § 303 Rn. 15; Schönke/Schröder/Hecker, § 303 Rn. 3; NK-StGB/Kargl, § 303 
Rn. 11; MüKoStGB/Wieck-Noodt, § 303 Rn. 9.



Das Thema der Strafandrohung deckt im Vergleich mit anderen Delikten weitere 
Ungereimtheiten im Rahmen der Sachbeschädigungsstrafbarkeit auf. Obwohl es 
sich bei der Sachbeschädigung in ihrer Zerstörungsvariante um die intensivste Sach- 
und Eigentumsbeeinträchtigung handelt,3 weil der betroffene Gegenstand am Ende 
noch nicht einmal mehr existiert,4 wird dafür von der einfachen Sachbeschädigung 
gemäß § 303 I StGB eine maximale Freiheitsstrafe von zwei Jahren, höchstens 
gemäß § 305 oder § 305a StGB eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren angedroht. 
Dagegen weist der einfache Diebstahl, bei dem der Verletzte zumindest noch hoffen 
darf, seine Sache wiederzuerlangen, einen bereits deutlich höheren Grundstrafrah
men von fünf Jahren, qualifiziert nach § 244 I Nr. 3, IV StGB sogar bis zu zehn 
Jahren, auf und erfordert in der Regel noch nicht einmal das Stellen eines Strafan
trags.5

Ob letztlich bedingt durch die Strafrahmendifferenz oder möglicherweise als 
Grund für diese, fest steht: Der Sachbeschädigung kommt meist das Image eines 
Bagatelldelikts zu.6 Zwar wird sie in der Bevölkerung durchaus für störend und 
problematisch, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Delikten für harmlos und 
wenig gefährlich befunden.7 Auch in der juristischen Klausur spielt die Sachbe
schädigung kaum eine Rolle und wird, wenn überhaupt, nur zur Abhandlung von 
Problemen des Allgemeinen Teils herangezogen oder kann als Begleittat mit we
nigen Sätzen angenommen oder abgelehnt werden, ohne dass eine tiefergehende 
Auseinandersetzung mit ihr erforderlich ist. Ähnlich sieht es in der höchstrichterli
chen Rechtsprechungspraxis aus, wo sie – jedenfalls in den letzten Jahren seit Er
gänzung des § 303 II StGB n.F. – nur wenig Beachtung fand.8 Diese sowohl auf 
gesellschaftlicher als auch juristischer Seite mangelnde Beachtung der Sachbe
schädigungsdelikte drängt die Frage auf, ob die Sachbeschädigung heute überhaupt 

3 Peter, Die Sachentziehung im geltenden und zukünftigen Strafrecht, 4 f.; vgl. Baumann, 
JZ 1972, 1 (5); Lampe, GA 1966, 225 (228); Wallau, JA 2000, 248 (249, 256); Kindhäuser/ 
Böse, Strafrecht BT II, § 20 Rn. 4.

4 Vgl. RGSt 55, 169 (170); Behm, Sachbeschädigung und Verunstaltung, 77; Gössel, JR 
1980, 184 (185); Schuhr, JA 2009, 169; Rengier, Strafrecht BT I, § 24 Rn. 7; LK-StGB/ 
Goeckenjan, § 303 Rn. 37; NK-StGB/Kargl, § 303 Rn. 32; MüKoStGB/Wieck-Noodt, § 303 
Rn. 37.

5 Disse, Die Privilegierung der Sachbeschädigung (§ 303 StGB) gegenüber Diebstahl 
(§ 242 StGB) und Unterschlagung (§ 246 StGB), 6, 10; vgl. Peter, Die Sachentziehung im 
geltenden und zukünftigen Strafrecht, 4; I. Wolf, Graffiti als kriminologisches und straf
rechtsdogmatisches Problem, 38; Baumann, JZ 1972, 1 (5); Baumann, GA 1971, 306 (309); 
Bohnert, JR 1988, 446 ff.; vgl. Lampe, GA 1966, 225 (228); vgl. Wallau, JA 2000, 248 (249, 
256); Arzt/Weber/B. Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht BT, § 12 Rn. 1.

6 Mühlfeld, Sachbeschädigung und Zueignungsdelikte, 19; Eisenberg/Kölbel, Kriminolo
gie, § 44 Rn. 86; vgl. Höffler, § 38 Sachbeschädigung, in: Handbuch des Strafrechts (Rn. 70).

7 Vgl. Disse, Die Privilegierung der Sachbeschädigung (§ 303 StGB) gegenüber Diebstahl 
(§ 242 StGB) und Unterschlagung (§ 246 StGB), 10 ff. m.w.N.; vgl. Mühlfeld, Sachbeschä
digung und Zueignungsdelikte, 19, 128 f.; Rönnau, JuS 2007, 806 (807).

8 Mühlfeld, Sachbeschädigung und Zueignungsdelikte, 18 f.
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noch strafwürdig ist oder ob auf ihre Strafbarkeit nicht vielmehr mit einem Verweis 
auf das zivilrechtliche Ausgleichssystem verzichtet werden kann.

Die in den vorangegangenen Absätzen angerissenen Fragestellungen zeigen ei
nerseits, dass es bei der Sachbeschädigung um mehr geht als es die beiden Wort
komponenten „Sache“ und „Beschädigung“ im ersten Moment vermuten lassen. 
Andererseits beweisen sie jedoch auch, dass sich mit der aktuellen Ausgestaltung 
der Tatbestände kritisch auseinandergesetzt werden kann und sollte. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird daher nach einem historischen und tatbestandlichen Überblick 
über die unterschiedlichen Sachbeschädigungstatbestände (1. Teil A. und B.), einer 
Analyse ihrer praktischen Bedeutung und Entwicklung (1. Teil C. und D.) sowie 
Vergleichen auf internationaler, eigentumsdeliktischer und zivilrechtlicher Ebene 
(2. Teil) untersucht, inwiefern die Sachbeschädigung nach den § 303, § 304, § 305 
und § 305a StGB heute strafwürdig und änderungsfähig ist (3. und 4. Teil). Zu
sammengefasst soll mit dieser Arbeit also der Frage auf den Grund gegangen wer
den, ob es sich bei der Sachbeschädigung lediglich um eine kriminalisierte Baga
telle oder nicht vielmehr um ein unterschätztes Unrecht mit Reformbedarf handelt.
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